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Fürsorge
für Taubstumme und Gehörlose

Auschueideknrs für gehörlose Schneider. Ein
Teilnehmer schreibt: Vom 24. Jnli bis 12. Angust
fand der erste, langersehnte Zuschneidekurs in
Bern statt. 14 Schneider, meistens Schüler der
Taubstummenanstalt Müncheubuchsee, nahmen
am Kurs teil. Darunter befanden sich mehrere,
die als selbständige Meister auf dem Lande
arbeiten. Für uns ivar der Kurs sehr nötig,
da wir an den Kursen für Hörende nicht
teilnehmen können. Der bernische Fürsorgeverein
hat sich um uns bemüht und uns zu einem
guten Werk verholfen. Wir standen unter
Leitung des Herrn Schneidermeister Knab, der
uns mit viel Geduld und großer Mühe das
Zuschneiden beibrachte. Es wurde aber auch
mit großem Fleiß gearbeitet, trotz der großen
Hitze. Das Zuschneiden ist nicht so leicht. Wir
mußten uns sehr befleißen und unsere
Gedanken streng arbeiten lassen. Sicher gab es

für diesen oder jenen Tage, da er vielleicht
wünschte, die drei Wochen möchten bald vorbei
sein. Aber mit guter Zuversicht und guten
Mutes harrten wir aus bis ans Ende. Natürlich

war es für Herrn Knab keine so leichte
Arbeit, uns aufs vorteilhafteste zu unterrichten.
Als Beweis des Dankes und der Anerkennung
überreichten wir ihm zum Schluß ein Geschenk.
Nach Neujahr sollen die Kursteilnehmer für
zwei bis drei Tage wieder zusammenkommen.

Inzwischen sollen sie die
Arbeiten des Kurses
verarbeiten. Wir hoffen
also auf fröhliches
Wiedersehen.

Ich spreche im
Namen aller Kursteilnehmer

unsern herzlichsten
Dank aus an Herrn
SchneidermeisterKnab,
sowie auch an unsern
verehrten Hrn. Leinener,

der sich die größte
Mühe gab, daß dieser
Kurs zustande kam.

Der Unterzeichnete
zieht folgende

Schlüsse aus dem
Kurs:

1. Besondere Kurse für Taubstumme zur Weiterbildung

im Beruf sind notwendig und sollen
von Bund und Kantonen ebenso unterstützt
werden wie Kurse für Hörende. Sie sind
geeignet, das Vorwürtsstreben der
Taubstummen anzuregen und wachzuhalten.

2. Je nach dem Zweck des Kurses ist eine Auswahl

unter den Angemeldeten zu treffen,
damit der Kurs möglichst gleichmäßig
zusammengesetzt ist und so sein Ziel besser
erreichen kann.

3. Die Kurse sind zeitlich so zu bemessen, daß
noch Zeit und Kraft übrig bleibt für
allgemeine Fortbildung.

4. Für höhere Ausbildung im Beruf sind ge¬
wisse Kenntnisse und Fertigkeiten unerläßlich,

namentlich im Rechnen, in der
Sprachbeherrschung und im Absehen. Im gewerblichen

Rechnen z. B. spielt die einfache
Bruchrechnung immer noch eine wichtige
Rolle.

5. Voraussetzung für das Gelingen solcher Kurse
ist ein tüchtiger Kursleiter, der neben
Beherrschung seines Faches, Erfahrung im
Umgang mit den Taubstummen in ihrer Eigenart
besitzt, sprachlich mit ihnen verkehren kann
und Liebe zu ihnen hat. A. Lauener.

Lösung des Äätsels in Nr. 16.
Marder Adler
Amsel Bisvn
Rabe Unke
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